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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
 

1 
Kliniken im Naturpark Altmühltal, Kommunalunternehmen des 
Landkreises Eichstätt: AGENDA 2030; Sachstand und weiteres 
Vorgehen 

 

 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 
 

2 

Errichtung von Gesundheitszentren in Eichstätt und Kösching: 
Gründung der „Gesundheitszentren der Kliniken im Naturpark Alt-
mühltal gGmbH“ und Änderung der Unternehmenssatzung der 
„Kliniken im Naturpark Altmühltal, Kommunalunternehmen des 
Landkreises 

 

 
Beschluss: 

1. Der Kreistag billigt den in der Anlage beigefügten Entwurf der Satzung der „Gesund-

heitszentren der Kliniken im Naturpark Altmühltal gGmbH“ mit Sitz in Kösching und be-

schließt demgemäß die Gründung bzw. die Eingehung der mittelbaren Beteiligung des 

Landkreises an der „Gesundheitszentren der Kliniken im Naturpark Altmühltal gGmbH“. 

 

2. Die Unternehmenssatzung der „Kliniken im Naturpark Altmühltal, Kommunalunter-

nehmen des Landkreises Eichstätt, A.d.ö.R.“, vom 22.7.2020 (ABl. für den Landkreis 

Eichstätt und die Stadt Eichstätt Nr. 29 vom 24.7.2020, S. 1), geändert durch Satzung 

vom 21.10.2020 (ABl. Nr. 43 v. 23.10.2020, S. 2), wird wie folgt geändert: 

 

a) § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 

„Gegenstand des KU ist die Erbringung ambulanter und stationärer heilberuflicher Leis-

tungen, insbesondere durch den Betrieb der Klinik Eichstätt und der Klinik Kösching 

sowie durch den Betrieb ergänzender ambulanter Versorgungseinrichtungen (z.B. Ge-

sundheitszentren). Gegenstand des KU ist außerdem der Betrieb der Seniorenheime 

Anlautertal Titting und Pflegestation der Klinik Eichstätt sowie der zugehörigen Neben-

einrichtungen und Nebenbetriebe.“ 

 

b) § 2 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Aufgabe der Kliniken und ergänzender ambulanter Versorgungseinrichtungen ist es, 

[...].“ 

 

c) § 2 Abs. 3 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 

 

„Das KU ist ferner berechtigt, Kooperationen mit ambulanten Versorgungseinrichtungen 

zu schließen und zu diesem Zweck Anteile von steuerbegünstigten Kapitalgesellschaf-

ten zu halten und zu verwalten.“ 

 

d) § 5 wird um folgenden, d.h. um einen achten Absatz ergänzt: 

 

„Der Verwaltungsrat kann allgemein oder für den Einzelfall einzelne oder allen Mitglie-

dern des Vorstands Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.“ 

 

e) § 8 Abs. 3 Nr. 4 wird wie folgt ergänzt: 

 

„und die Erteilung von Befreiungen von den Beschränkungen des § 181 BGB“ 

 

f) § 8 Abs. 3 wird wie folgt um eine neue Nr. 12 ergänzt: 

 

„die Ausübung der Gesellschafterrechte in Gesellschafterversammlungen der „Gesund-

heitszentren der Kliniken im Naturpark Altmühltal gGmbH“ durch den Vorstand als Ge-

sellschaftervertreter.“ 

 

3. Der Landrat wird ermächtigt, an der Unternehmenssatzung der „Kliniken im Natur-

park Altmühltal, Kommunalunternehmen des Landkreises Eichstätt, A.d.ö.R.“, und an 

der Änderungssatzung (s.o. Nr. 2) solche geringfügigen oder redaktionellen Änderun-

gen vorzunehmen, die vom Registergericht, vom Notariat, vom Finanzamt, von der Re-

gierung von Oberbayern, von der IHK für München und Oberbayern, vom Wirtschafts-

prüfer oder vom Steuerberater für erforderlich erachtet werden. Über solche Änderun-

gen wird der Landrat den Kreistag informieren.“ 

 
einstimmig beschlossen Ja 52  Nein 0   
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3 
Erlass einer Änderungsverordnung zur teilweisen Aufhebung und 
Erweiterung des Landschaftsschutzgebiets im Bereich der Ge-
meinde Pollenfeld im Naturpark Altmühltal 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss: 
 
Der Kreistag erlässt eine Änderungsverordnung zur teilweisen Aufhebung und Erweiterung der 
als Landschaftsschutzgebiet fortgeltenden Schutzzone des Naturparks Altmühltal (Südliche 
Frankenalb), festgesetzt durch Verordnung des Bayerischen Umweltministeriums vom 14. Sep-
tember 1995, mit dem Inhalt, dass folgende Flächen entsprechend des beigefügten Lageplans 
aus dem Schutzgebiet herausgenommen werden:  
 
- Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 1487/0, 1488/0, 1489/0 und 494/0, Gemarkung Seuver-

sholz mit einer Flächengröße von 2.105,50 m². 
 
Als Ausgleich sollen folgende Flächen entsprechend des beigefügten Lageplans unter Schutz 
gestellt werden: 
 
- Teilfläche des Grundstücks Fl.-Nr. 1487/0, Gemarkung Seuversholz mit einer Flächengröße 

von insgesamt 773,00 m² 
 
- Teilfläche des Grundstücks Fl.-Nr. 1489/0, Gemarkung Seuversholz mit einer Flächengröße 

von insgesamt 1.332,50 m². 
 
einstimmig beschlossen Ja 52  Nein 0   
 
 
4 Verschiedenes  
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